
 

Merkblatt 
Zwischenbericht Vernetzungsprojekte 
 

Ziel und Inhalt 

Das Ziel des Zwischenberichtes ist, allfällige Ziellücken zu erkennen und falls nötig zusätzliche 

Massnahmen rechtzeitig einzuleiten. Der Zwischenbericht muss folgende Punkte enthalten: 

 

– Zusammenstellung Erreichungsgrad der Umsetzungsziele (inkl. der wertvollen BFF und der 

realisierten Flächen nach BFF und nach Qualitätsstufe), siehe Beispiel Tabelle 1 unten. 

– Zusammenstellung zur Beteiligung der Bewirtschafter und Bewirtschafterinnen (wie viele betei-

ligen sich vom Total) 

– Durchgeführte Beratungs- und Informationstätigkeiten. 

– Erläuterung von Schwierigkeiten, falls es welche gibt. 

– Wenn nötig zusätzliche Massnahmen zur Erreichung der Zielwerte. 

– Zum Zwischenbericht ist keine Plandarstellung erforderlich. 

 

Beispiel Zusammenstellung Erreichungsgrad Umsetzungsziele 

 

Ziel Ist-Zustand 

bei Beginn 

UZ gemäss 

Zwischenziel 

UZ Schluss-

ziel 

Aktueller 

Stand 

Zielerreichungsgrad 

zu UZ Schlussziel 

U 1 (Extensiv 

Wiesen) 

65 ha 70 ha 75 ha 71 ha 60 % 

U2      

usw.      

 

Termin und Einreichung 

Der Zwischenbericht ist bis Ende Januar bei Beginn der 2. Umsetzungshälfte, das heißt bei Beginn 

des 5. Umsetzungsjahres bei der Dienststelle Landwirtschaft und Wald, Abteilung Landwirtschaft 

einzureichen.  

Eine Einreichung in elektronischer Form wird begrüsst. 
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